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Zur Organisationsstruktur
von Universitäten

onsstruktur und prüft einzelne Koordinati-
onsinstrumente auf ihre Umsetzharkeit und
Wirksamkeit in Hochschulen.

l. Einleitung

In ihrer jahrhundertealten Tradition haben sich
an den Universitäten drei Wesensmerkmale
herausgebildet, die ihre Organisationsstruktur
nachhaltig bestimmen. [1] Universitäten waren
immer in erster Linie professionelle Organisa-
tionen, in denen akademische Experten und
Spezialisten über Fragen von Forschung und
Lehre entscheiden und hierfür ein hohes Maß
an akademischer Freiheit und Selbstbestim-
mung fordern. Diese Forderung führt zu einer
or g ani s at ori s c h e n Fr a g m e rt' ti er un g und I e tztli ch
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Die Reform universi-
tätsinterner Organi-
sationsstrukturen ist
ein zentrales Thema
der hochschulpoHti-
schen Diskussion.
Der vorliegende Bei-
trag skizziert auf
der Basis organisati-
onswissenschaftli-
cher Überlegungen
Grundzige einer
neuen Organisati-

zutr Herausbildung interner Organisationsfor-
men, die von dezentralen Entscheidungsstruk-
turen geprägt sind.

Deuten diese Wesensmerkmale an sich schon
darauf hin, daß die Leitung und interne Organi-
sation von Universititäten ein schwieriges Un-
terfangen und eine äußerst komplexe Angele-
genheit sind, so wird dieser Eindruck durch
einen Blick auf die möglichen - und häufig an-
zutreffenden - >>Pervertierungen<< dieser Merk-
male umso deutlicher. Denn Universitäten als
professionelle Organisationen sehen sich immer
zugleich der Möglichkeit einer Über- oder Hy-
perspezialisierung ausgesetzt, verbunden mit
der Tendenz zurr Abschottung gegenüber jegli-
cher transdisziplinären oder gar gesellschaft-
lichen >>Einmischung<< in den Bereich, der als
Hoheitsgebiet einer noch so begrenzten und
marginalen Unterdisziplin abgesteckt wird.
Diese Haltung verstärkt den ohnehin auf Kosten
der korporativen Autonomie stark ausgepräg-
ten akademischen Indiaidualismus, der jede
Ein- oder Unterordnung in einen übergreifen-
deren Organisationszusammenhang ablehnt
und letztlich zu einer institutionellen Unbeweg-
lichkeit führt, die die Universität als im wesent-
lichen konseraatiue Organisation in Erschei-
nung treten läßt.

Gerade die ski zzierten >>Pervertierungsmerk-
male<< haben in den vergangenen Jahrzehnten
in unseren Universitäten stark an Gewicht ge-
wonnen. Dabei handelt es sich um ein welt-
weites Problem. Umso deutlicher wird daher
der Ruf nach strukturellen Reformen der Uni-
versitäten und ihrer internen Organisations-
und Leitungsstrukturen vor dem Hintergrund
einer erweiterten institutionellen Autonomie.
Im folgenden werden auf der Basis organisa-
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tionswissenschaftlicher Überlegungen Grund-
zige für eine neue Organisationsstruktur skiz-
ziert und mögliche Koordinationsinstrumenta-
rien auf ihre Wirksamkeit und Umsetzbarkeit in
Universitäten geprüft.

2. Anforderungen an eine
Organis ations s truktur
für Universitäten

Grundsätzlich sollte die Organisationsstruktur
von Universitäten so angelegt sein, daß die fol-
genden wesentlichen Merkmale berücksichtigt
werden bzw. zttr Ausprägung gelangen können:

(1) Autonomie
Wissenschaft benötigt lfteativität und Frei-
raum von eingrenzenden Regeln. Die Uni-
versität insgesamt wie jeder einzelne Wis-
senschaftler entfalten ihre Wirkung erstrbei
einem Höchstmaß an Autonomie. Dabei ste-
hen individuelle und korporative Autonomie
in einem Wechselverhältnis. [2]

(2) Gesellschaftseinfluß
Andererseits hat die Gesellschaft als Träger
der Universitäten das Recht, grundlegende
Ansprüche an die Universitäten im Hinblick
auf inhaltliche Schwerpunktsetzungen oder
auch gesellschaftlich erwünschte Entwick-
lungen zu stellen (2.8. Frauenförderung,
Minoritätenschutz). Diese Einflußnahme
muß organisatorisch sichergestellt werden.

(3) Rechenschaftspflichtigkeit
Über ihre Leistungen sind die Universitäten
rechenschaftspflichtig. Diese Forderung be-
zieht sich insbesondere auf eine Rechen-
schaftspflichtigkeit gegenüber der Gesell-
schaft.

(4) Wettbewerbsfähigkeit
Solange Ressourcen knapp sind - und dies
ist grundsätzlich der Fall müssen diese
prioritär verteilt werden. Dies gilt sowohl im
Verhältnis Staat Universität wie im Ver-
hältnis Universität - Fachbereich und Fach-
bereich - Lehrstuhl. Diese Ressourcen müs-
sen in einem wettbewerblichen System an
den Ort der besten Verwendung geführt
werden. Die Universitäten wie die Fachbe-
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reiche stehen daher in einem Leistungs-
ünd einem Ressourcenwettbewerb.

(5) Organisationsfreiraum
Den vielfältigen Anfordemngen und unter-
schiedlichen (Fach-)Kulturen kann eine fijlr
alle Universitäten und Fachbereiche gel-
tende Organisa{ionsstruktur nicht gerecht
werden. Vielmehr muß die Organisations-
struktur in ihrer Beschaffenheit so flexibel
sein, daß sie den differenzierten Anforde-
rungen von verschiedenen Disziplinen, in-
haltlichen Profilen von Universitäten, Quali-
fikationen und Soziali,sationen von Persön-
lichkeiten gerecht wird. Dies setzt ein hohes
Maß an Freiraum zrrr Selbstorganisation,
wie sie auch für den Wissenschaftler als In-
dividuum kennzeichnend ist, voraus.

Selbst wenn kein generelles und ftir alle Univer-
sitäten verbindliches Organisationsmodell sinn-
voll ist, so können dennoch aus den bereits ge-
nannten Elementen weitere Anforderungen an
die Organisation von Universitäten abgeleitet
werden:

(6) Partizipation
Partizipation von Universitätsangehörigen
muß sich am Wissen und der Motivation zur
Mitwirkung orientieren,, nicht am Status.
Nur dann kann gewährleistet werden, daß
über Partikular- und/oder Standesinteres-
sen hinaus die Aufgaben und Ziele der In-
stitution Universität in angemessener Weise
Berücksichtigung finden.

(7 ) B ottom -up -Zielentwicklung
Traditionell kennzeichnend ftir Universitä-
ten sind dezentral angelegte Organisations-
strukturen. Diese müssen jedoch die Her-
ausbildung übergreifender, d. h. korporati-
ver und institutionell er Ziele gewährleisten.
Erforderlich ist daher ein organisierter Pro-
zeß der Zielentwicklung und -vereinbarung.
Dabei sind Zielbildung und Zielkontrolle
>>von unten<<, d. h. vom Lehrstuhl über die
Institute, Fachbereiche und Rektorate und
unter Berücksichtigung der Anfordemngen
und Wtinsche der Gesellschaft zu organi-
sieren. Dieser Bottom-up-Ansatz entspricht
einer Dezentralisierung von Entscheidun-
gen und Verantwortung.
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Koordinations-
instrument

Voraussetzung Eignung für Universität

1 persönliche
Weisung

Hierarchie sehr bedingt geeignet, z.B.
auf Lehrstuhlebene, in
Werkstätten etc.

2 schriftliche
Regelungen

standardisierte
Aufgaben

begrenzt geeignet

3 interne Märkte Vergleichbarkeit
der Leistungen

bedingt geeignet

4 Standardisierung
von Rollen

repetitive
Aufgaben

ungeeignet

5 Organisations-
kultur

gemeinsame
Werte,
Identifkation

sehr geeignet

6 Selbstabstimmung Hierarchiefreiheit,
Überschaubarkeit

prinzipiell geeignet bei
Fremdkontrolle

7 Zielvereinbarung große Autonomie sehr geeignet

(8) tndividualverantwortung
Entscheidungsträger müssen im Rahmen
dieses Zielvereinbarungsprozesses persön-
liche Verantwortung übernehmen. Kolle-
gialorgane sind hierzu nicht in der Lage.

(9) Personen-Prozeßpromotion
Angesichts der fär Universitäten charak-
teristischen dezentralen Organisations-
struktur können Entscheidungen nicht
ausschließlich >>von oben<< verordnet wer-
den. Zur Wahrung der institutionellen Ziele
ist jedoch eine Steuerung der Entschei-
dungsprozesse durch zentrale Entschei-
dungsinstanzen erforderlich. Entschei-
dungsprozesse bedürfen daher einer Pro-
zeßpromotion durch Personen. Formale
Regeln und Erlasse sind dazu zttr Steue-
rung von Universitäten nur bedingt in der
Lage.

(10) Professionalisierung
Die Anforderungen an eine effektive und
effiziente Organisation und Leitung von
Universitäten sind in den letzten Jahrzehn-
ten deutlich gestiegen. Die turnusgemäße
Übernahme von Leitungsverantwortung
auf Grundlage des Kollegialitätsprinzips
stößt vor dem Hintergrund der Komplexi-
tät der Managementaufgaben im Univer-
sitätsbereich auf enge Grenzen. Hieraus

DBW 57 (1997) 5

resultiert die Forderung nach einer Pro-
fessionalisierung des Managements auf In-
stituts-, Fachbereichs- und Universitäts-
ebene. Dazu gehört allerdings mehr als die

legislative Festlegung von Amtszeiten. Pro-
fessionalisierung setzt zumindest zusätz-
tich andere Auswahlmechanismen, andere

r Gehälter, die Übertragung von Verantwor-
tung (und dem Recht, die Wahrnehmung
von Verantwortung nt überprüfen) sowie

die Entwicklung einer beruflichen Per-

spektive bzw. Karriere als Dekan oder Prä-
sident voraus.

3. Koordinationsinstrumente

Organisation ist Arbeitsteilung, sprich Spezia-

lisierung auf der einen Seite und Koordination,
d. h. Zusammenführung auf der anderen
Seite. [3]

Die Organisationslehre kennt die folgenden
Koordinationsinstrumente : [4]
o Koordination durch persönliche Weisung
o Koordination durch schriftliche Regelungen

(Gesetze, Erlasse, Vorschriften)
. Koordination durch interne Märkte
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o Koordination durch Standardisierung von 3.3. Interne Märkte
Rollen (Professionalisierung)

r Koordination durch organisationskultur Interne Märkte als Koorrtinationsinstrument
(Ethos) werden in wirtschaftlichen Unternehmen alsr Koordination durch Selbstabstimmung (Kol- pretiale Lenkung beim Einsatz von Verrech-
legialitätsprinzip) nungspreisen oder bei der Ermittlung von In-r Koordination durch Zielvereinbarung. vestitionsentscheidr;ngen eingesetzt. Sie setzen

einheitliche Vergleichsmaßstäbe voraus, wie sie

Im folgenden soll der Versuch unternommen dort in Form von Preisen oder Kosten auch zwi-
werden, die Voraussetzungen fäLr das jeweilige schen dezentralen Einheiten bestehen. In Uni-
Koordinationsinstrument und, daraus abgelei versitäten scheinen auf den ersten Blick derar-
tet, seine Eigmrng fär die Organisation u11J t"i tige Vergleichsmöglichkeiten zwischen den Lei-
tung einer Universität zu klassifizieren: stungen etwa von Fachbereichen zu fehlen. Al-

lerdings wird in der Kapazitätsverordnung über
die Deputatwochenstunden der Wissenscha"ftler
und festgesetzten Curricularnormwerte sowie

3.1. Persönliche Weisung Curricularnormwertanteile versucht, eine der-
artige Vergleichbarkeit herzustellen. In letzter

Das Instrment der persönlichen Weisung ,r1z1 Zeit werden in etlichen Universitäten darüber
eine deutliche hierarchische über_ und Unter_ hinaus insbesondere im Zusammenhang mit
ordnung voraus, die an der Universität lediglich der Verteilung von Mitteln weitere Kriterien wie
im Bereich der Verwaltung und im akaderni- die Anzahl der Studierenden, der Prüfirngen
schen Bereich an Lehrstählen oder in Werk_ oder Absolventen, der promotionen oder der
stätten gegeben sind. Von daher ist dieses In- Umfa^ng der eingeworbenen Drittmittel als Ver-
strument nur sehr bedingt für die Universitäten gleichsmaßstäbe herangezogen.Interne Miirkte
geeignet. sind also dann in gewissem Umfang für Univer-

sitäten geeignet, sofern es gelingt, die Leistun-
gen einzelner Fachbereiche oder Professuren
untereinander vergleichbar zu machen.

3.2. Schriftliche Regelungen

Schriftliche Regelungen setzen Daueraufgaben
voraus, die in gleicher Weise immer wieder auf-
treten. Diese sind im Verhältnis zu anderen Or-
ganisationen im akademischen Bereich der Uni-
versitäten relativ selten. Als Beispiel kann etwa
der Ablauf einer Berufung gelten, für die es an
etlichen universitäten verfahrensrichtlinien
gibt. t51 Die Wirksamkeit derartiger schriftli-
cher Regeln ist jedoch erfahrungsgemäß be-
grenzt: Erlasse des Ministeriums sind kaum be-
kannt oder werden ignoriert, und Regeln der
Universitätsleitung oder des Senats werden oft-
mals nur unzureichend zut Kenntnis genom-
men. Das Instrument der schriftlichen Regelung
ztJr Koordination in Universitäten ist daher sehr
skeptis ch zu beurteilen, da es in einem gewis-
sen Widerspruch zrtm akademischen Selbstver-
ständnis (>Freiheit von Forschung und Lehre<<)

von Angehörigen einer Universität steht.
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3.4. Standardisierung von Rollen

Standardisierung von Rollen setzt an der Aus-
bildung an, die gleiche und damit dann vorher-
sehbare Verhaltensweisen im Sinne einer Kon-
ditionierung sichern sol. Auf diese Art und
Weise können Aufgabenträger ohne Einsatz
weiterer Koordinationsinstrumente miteinan-
der arbeiten. [6] In der Regel setzt dieses Instru-
mentarium repetitive, immer wiederkehrende
Aufgaben voraus, die in Universitäten und
hier insbesondere in ihrem wissenschaflichen
Aufgabenbereich nicht in dem Maße vorztr-
frnden sind, daß man sich auf seine Koordina-
tionswirkung verlassen könnte. Insofern ist die
Standardisierung von Rollen ftir Universitäten
nicht oder nur begrenzt (sekretariate, Raum-
pflege etc.) geeignet.

DBW 57 (1997) 5



3.5. Organisationskultur

Koordination durch gemeinsam getragene
Wertvorstellungen und Identifikation (Organi-
sationskultur) ist eines der traditionellen In-
strumente in Universitäten. Eine Vielzahl von
Prinzipien beruhen darauf, wie etwa das An-
ciennitätsprinzip, das Hausberufungsverbot
oder die Verantwortung ftir den Wissenschaft-
lernachwuchs, um nur einige wenige zrt nen-
nen. Zwar setzt dieses Koordinationsinstrument
nicht zwingend homogene Gruppen hinsichtlich
Status, Vorbildung und sozialer Herkunft vor-
aus, es ist aber leichter in homogeneren Grup-
pen umzusetzen. In den Massenhochschulen,
die darüber hinaus noch durch einen schnellen
Ausbau gekennzeichnet waren, so daß eine So-
zialisation neuer Mitglieder erschwert wurde,
ist eine gemeinsam getragene Organisations-
kultur, die koordinierend wirken könnte, weit-
gehend verlorengegangen. Dennoch ist sie wei-
terhin ein sehr geeignetes Koordinationsinstru-
ment, das aber anders als früher nicht von
selbst entsteht, sondern durch bewußtes Han-
deln erarbeitet bzw. wieder gestärkt werden
muß. [7]

3.6. Selbstabstimmung

Selbstabstimmung ist das beherrschende Koor-
dinationsinstrument für die deutschen Univer-
sitäten. Gleichgestellte kommen in einem kom-
munikativen Prozeß nach dem Konsensprinzip
(Organisationskultur!) zut nach Möglichkeit
von allen getragenen Entscheidungen. Vor-
aussetzung hierfür sind einerseits dezentrale
Strukturen und flache Hierarchien, in die sich
auch der Dekan oder der Rektor als primus
inter pares einzuordnen haben, und anderer-
seits eine Überschaubarkeit sowohl hinsichtlich
der beteiligten Personen wie der Entschei-
dungsgegenstände. Dieses Instrument ent-
spricht nicht nur der Tradition der deutschen
Universität, sondern erweist sich im Hinblick
auf die notwendigen Freiräume und die indivi-
duelle Autonomie des einzelnen Wissenschaft-
lers auch als überaus sinnvoll. Allerdings ver-
sagt es in weiten Bereichen bei der Selbstkon-
trolle der Gremien. Dies u. a. auch wegen'der

DBW 57 (L997) s

dysfunktionalen Wirkungen der Gruppenhoch-
schule, die dazu führt, daß sich in öffentlichen
Gremien wegen der knappen Mehrheiten für
die Professoren alle auch um die >>schwarzerr

Schafe<< scharen müssen. Die Selbstabstim-
mung erscheint unter den Bedingungen einer
Fremdkontrolle oder zumindest einer mögli-
chen Fremdkontrolle als Koordinationsinstru-
ment für die Universitäten allerdings weiterhin
als bestens geeignet.

3.7. Zielvereinbarung

Das Instrument der Zielvereinbarung beruht
darauf, daß weitgehend gleichberechtigte Part-
ner sich über Ziele verständigen, deren Erfül-
lung ztr einem späteren Zeitpunkt auch über-
prüft werden. Die Resultate münden dann ein in
einen erneuten Zielvereinbarungsprozeß. Die-
ses Instrument, das auf großer Selbständigkeit
der dezentralen Einheiten einerseits, aber auch
der Rechenschaftspflicht und Kontrolle über die
erbrachten Leistungen andererseits basiert,
scheint von daher besonders geeignet als Koor-
dinationsinstrument in und für Universitäten.

4. Organisationsstruktur der
hochschulüb ergreifenden
Zielvereinbarung

Neben einer ausgeprägten Organisationskultur
und einer funktionierenden Selbstabstimmung
sind m.E . Zielvereinbarungen besonders geeig-
net, um Entscheidungs- und Organisationspro-
zesse in Universitäten angemessen zut koordi-
nieren. Ich witl daher versuchen, dieses Koor-
dinationsinstrument im folgenden weiter auszu-
differenzieren und auf die im zweiten Ahschnitt
definierten Anforderunge tt zut beziehen.

4.L Schalenmodell der Universität

Konstituierend für ein System der Zielverein-
barung an Universitäten muß sein, daß indivi-
duelle Ziele in Universitäten eingebracht, abge-
stimmt und überführt werden in korporative
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Träger der Hochschule

Abb- 1: Das schalenmodell der Uniaersitcit
I

ziele. Hierbei werden die ziele einer Ebene je-
weils vereinbart mit einem organ der nächstü-
bergreifenden Ebene (Anforderung 7 Bottom-
up-Zielentwicklung). Man kann dies in einem
schalenmodell darstellen. Träger der einzelnen
>>Schalen( sind

o Mitarbeiter,
o Professur,
o Institut,
o Fachbereich,
o Universität,
. Träger der Universität.

4.2. Zielvereinbarung

Profe ssur- b zw. Lehrstuhls chale

Die Zielfindung innerhalb der Lehrstuhlschale
etwa bei universitäten ist bisher selbstorgani-
siert und diskontinuierlich, d. h. nicht durch fe-
ste Planungszyklen geprägt. Dies hat sich be-
währt. Die Inhalte von Lehrveranstaltungen, die
Themen von Dissertationen, die ziele von For-
schungsprojekten oder -programmen werden je
nach organisationskultur entweder festgelegt
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oder in einem kommunikativen prozeß erar-
beitet.

Instituts- un d Fachb er eichs s chale

Eine Zieldiskussion findet in der Regel beim
Neuaufbau oder bei der Neustrukturierung ei-
nes Instituts oder Fachbereichs statt. Dies sind
seltene Prozesse. In den alten Bundesländern
liegen sie im wesentlichen 20 bis 2s Jahre (mit
den Universitätsneugründungen) zurück. In den
neuen Bundesländern ist dieser prozeß vor kur-
zem zum ersten Mal abgeschlossen worden. An-
gesichts der starken umweltdynamik, die nicht
ohne Einfluß auf die Lehr- und Forschungspro-
gramme bleiben dürfen, können strategie- und
strukturentscheidungen nicht mehr äber einen
zeiftaum einer zweier- oder Dreierdekade rei-
chen, sie müssen vielmehr laufend weiterent-
wickelt werden. vorgeschlagen werden daher
Zielbildungsprozesse in einem rwei- bis fünf-
jährigen Turnus, die innerhalb des Instituts
bzw. des Fachbereichs im Rahmen eines orga-
nisationsentwicklungsprozesses und möglichst
unter Heranziehung externer, professioneller
Moderatoren durchgeftihrt werden. Dazu ent-
wickeln die einzelnen Beteiligten vorstellungen
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über den zukünftigen Zustand des Instituts bzw.
des Fachbereichs (Anforderung 6 Partizipa-
tion).In einer Klausurtagung unter Mithilfe des
Moderators werden diese Einzelziele dann in
einem gruppendynamischen Prozeß zrt Insti-
tuts- bzw. Fachbereichszielen verdichtet. Bei-
spiele hierfür sind:

. Versorgung der Region mit kultureller Infra-
struktur

o national konkurrenzfähige Forschung
o regionaler Technologietransfer
o Schwerpunktbildung bei kleinen und mittel-

ständischen Unternehmen
o Internationalization, Integlation, Implemen-

tation, Innovation [8]

Die jeweilige übergreifende Ebene, beim Insti-
tut der Dekan, beim Fachbereich der Rektor,
muß in den Entscheidungsprozeß mit eingebun-
den werden (zu den Funktionen bei dieser Ein-
bindung siehe den nächsten Abschnitt). Dies ist
notwendig, damit letztlich eine persönliche Ziel-
vereinbarung zwischen den Repräsentanten der
jeweiligen Schale und dem Repräsentanten der
übergreifenden Schale erfolgen kann, damit
Verantwortlichkeiten für ein Nichterreichen der
Ziele festgemacht werden können. Dabei kön-
nen die Vereinbarungen durch Kollegialorgane
vorbereitet werden. Die Verantwortung muß
aber bei Einzelpersonen festgemacht werden,
da Kollegialorgane nicht ztx Rechenschaft ge-
zogen werden können und von daher tenden-
ziell verantwortungslos sind und handeln (An-

forderung 8 Indiaiduala erantw ortung) .

Uniuersitcitsschale

Wie zwischen Fachbereich und Rektor muß es

auch eine Zielvereinbarung auf der Universi-
tätsebene geben. Auch die Universität insge-
samt muß im Rahmen einer Profilierung und
des Wettbewerbs Ziele formulieren, die verant-
wortet werden müssen. Insofern muß sich auch
der Rektor Zielvereinbarungen stellen, die sinn-
vollerweise nicht mit einem internen Kollegral-
organ - wie derzeit Konvent/Konzil - sondern
mit einem vom Träger der Universität gebilde-
ten Universitätsrat mit externem Fachhorizont
abgestimmt werden.
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Uniaersitütsrat

Der Universitätsrat als in dieser Form neu zrr
schaffendes Gremium übernimmt im Rahmen
der strategischen Führung der betreffenden
Universität Funktionen der Aufsicht und Kon-
trolle. Hierzu müssen ihm Aufgaben übertragen
werden, die bisher formal den Landesministe-
rien zufallen, tatsächlich aber nur unzurei-
chend wahrgenommen werden. [9] Der Univer-
sitätsrat übernimmt nunmehr die Funktion der
Zielvereinbarung und der Zielkontrolle mit der
Universität, personifiziert durch den Rektor.
Damit hat der Universitätsrat mehr als es die
Ministerien bisher vermögen, auch anregende
und promovierende Funktionen. Er repräsen-
tiert die Gesellschaft, wobei er diese Funktion
besser zu übernehmen in der Lage ist als eine
Ministerialbürokratie (Anforderung 2 Gesell-
schaftseinfluß).

4.3. Funktionale Definition von
Institutsleiter, Dekan und Rektor

Angesichts der oben geschilderten Probleme bei
der Selbstabstimmung, kann die Zielvereinba-
rung innerhalb des Instituts bzw. der Fachbe-
reiche nicht durch die Verantwortlichen dieser
Ebene allein erfolgen. Selbststeuerung und
Selbstkontrolle unter Kollegen erweist sich an-
gesichts eines nicht mehr eindeutig funktionie-
renden allgemeinen Wertesystems als keines-
wegs ausreichend. Notwendig ist als kritisches
Korrektia sowie als Verbindungsglied nt den
übergreifenden Zielen die Mitwirkung von In-
stanzen der nächstübergreifenden Schale. Dazu
kommt die Funktion des ProzeJ|promotors. Beim
Lehrstuhl kann dieser der Institutsleiter, beim
Institut der Dekan und beim Fachbereich der
Rektor sein. Insofern sind diese Leistungsin-
stanzen auch eher funktional als aufbauorgani-
satorisch zu defrnieren.

Die Funktion des ProzetJpromotors :

Den Zielbildungsprozeß überhaupt in Gang zu
bringen und bei Problemen nicht versanden zu
lassen, ist die Aufgabe des Prozeßpromotors.
Dazu bedarf es einer unabhängigen Instanz, die

- sofern der Prozeß nicht selbstorganisiert läuft



steuernd und motivierend eingreifen kann
(Anfor d erun g 9 P e r s on al - Pr o z etJpr om otion). t 1 0l

Die Funktion des Verbindungsgliedes:

Ziel des Organisationsstrukturmodells ist es, ei-
nerseits die Zielbildung auf der jeweiligen Scha-
lenebene anzuregen, andererseits diese Ziele
aber auch mit den Zielen der übergreifenden
Schalen abzustimmen. Insofern muß der Insti-
tutsleiter die Ziele des Instituts im Fachbereich,
der Dekan die Ziele des Fachbereichs in der
Universität insgesamt vertreten und einbringen.
Er ist dementsprechend auch für die Zielerrei-
chung den Instanzen der übergreifenden Schale
verantwortlich (Anforderung 8 Indiuidualaer-
antwortung). t11l

Die Funktion des kritischen Korrektias:

Kollegialorgane stehen in der Gefahr der Kom-
promißbildung auf der Ebene des kleinsten ge-
meinsamen Nenners. Dies führt zu ansprüchs-
losen Zielen. Eine zweite Gefahr ist die Domi-
nanz einzelner Machtträger, die mit Hilfe des

Kollegialorgans individuelle Ziele zu verwirkli-
chen in der Lage sind. Eine unabhängige In-
stanz, die über Machtmittel (t. u.) verfüS, kann
hier korrigierend eingreifen.

4.4. Leistung entspricht Zielerreichung

Neben die Zielvereinbarung muß selbstver-
ständlich auch die Zielkontrolle treten. Ein per-
manenter Kontrollprozeß, der insbesondere die
Prämissen, den Fortschritt und die endgültige
Realisation einbezieht, ist deshalb so wichtig,
um einerseits das zutr Motivationssteigerung
beitragende Feedback geb en zrt können und an-
dererseits, um die Ziele in der dynamischen
Entwicklung ztt koordinieren und aufeinander
abzustimmen .t1.21Dies impliziert, daß die Ziele
operational definiert werden oder zumindest
operationalisiert werden können. Das Ziel >>Be-

ste Ausbildungsstätte für Diplom-Kaufleute in
Deutschland<< muß dann meßbar gemacht wer-
den (etwa an den Einstiegsgehältern für die Ab-
solventen). Die außerordentlich schwierig ztr
beantwortende Frage nach der Leistung einer
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Universität wird mit diesem Vorschlag nicht ge-
nerell durch allgemeine Leistungskennziffern
gelöst, sondern durch fachspezifrsch festgelegte
und vereinbarte Ziete, die erreicht wurden. Die
Evaluation der Leistung ist dann anhand der
Zielvereinbarung mit der Instanz der übergreif-
enden Schale vorzunehmen. Um die Kontroll-
funktion sachgerecht wahrnehmen ztt können,
benötigt diese Instanz

o ein angemessenes Berichtswesen, das auch
übergeordnete Vergleiche mit Hilfe von Lei-
stungskennziffern ermöglicht, und

o externen Sachverstand, basierend auf Eva-
luationen durch peer reviews.

Das System baut dann aber stärker als andere,
bisher nur an allgemeinen Leistungskennziffern
orientierte, Regelungsmechanismen auf die
selbststeuernden lfuäfte jeder Schale und kann
damit sehr viel fachnäher operieren. Dies gllt
sowohl für das Berichtswesen als auch für die
Peer-Evaluationen. Allerdings sieht es durch die
Einbindung üb e r greifender Insta nzetr sowohl in
den Zielbildungs- wie in den Zielkontrollpro-
zessen auch den Anstoß und die Steuerung von
außen vor, sofern die Selbststeuerung nicht aus-
reichend funktioniert. Die hier vorgeschlagene
Außensteuerung ist jedoch jeweils sehr pro-
blemnah und nicht etwa staatlichen Instanzen
vorbehalten. tl3l

Professurschale

Die Zielkontrolle innerhalb der Lehrstuhlschale
ist im Bereich der Forschung sofern sie an
persönliche bzw. berufliche Qualifikationen wie
Promotion oder Habititation geknüpft ist - ztt-
friedenstellend selbstorganisiert ausgebaut.
Weitere Forschungsziele können selbst kontrol-
liert werden, sie können aber auch in der In-
stituts- bzw. Fachbereichsschale überprüft wer-
den. Die Erreichung von Lehrveranstaltungszie-
len ist durch Lehrberichte, basierend auf Rück-
kopplungen mit Studierenden mittels
Fragebögen, Prtifungen, Feed-back-Methoden
etc., kontrollierbar, aber auch in einem stärker
nachfrageorientierten System durch den Be-
such von Lehrveranstaltungen.
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Instituts - un d F achb er eichs schale

Professuren und Institute sind dem Dekan,

Fachbereiche sind dem Rektor gegenüber be-

richtspflichtig. Diese Berichte erfolgen in kür-
zerenAbständen als die Planungen und Zielver-

einbarungen, d. h. jährlich. Dies bezieht sich in
erster Linie auf die mit quantitativen Leistungs-
kennziffern kontrollierbaren Ziele. Für die mit
peerreviews ztt bewertenden Leistungsziele
sind Abstände von drei bis fiinf Jahren zweck-
mäßig.

Uniaersitritsschale

Die Universität insgesamt ist dem Universitäts-
rat gegentiber berichtspflichtig. Verantwortlich
hierfär ist der Rektor als Person (Anforderun-

gen 3 Rechenschaftspflichtigkeit und I Indiai-
dualaerantwortung).

5. Rahmenbedingungen
für den Erfolg eines Systems
der hochschulübergreifenden
Zielvereinbarung

Das System der hochschulübergreifenden ZieI-
vereinbarung setzt zusätzliche Steuerungsme-
chanismen voraus, die zrtr Abstützung notwen-
dig sind, damit ausreichende Motivationsan-
reize gegeben werden und die Handlungsträger
entsprechende Machtmittel zutr Umsetzung be-

sitzen.

5.1.. Organe

Neben den Leistungseinheiten Lehrstuhl und
Institut bzw. Fachbereich kommt dem Instituts-
leiter, dem Dekan sowie dem Rektor eine we-
sentliche Funktion als Prozeßpromotor, Verbin-
dungsglied und als kritisches Korrektiv zu. Dies

setzt eine Unabhängigkeit gerade auch von den

Mitgliedern der jeweiligen Schale voraus. Diese

ist nur zu gewährleisten, wenn die Wahl von
Institutsleiter, Dekan und Rektor nicht aus-

schließlich durch Mitglieder der jeweiligen
Ebene erfolgt. Von zentraler Bedeutung ist so-

mit, daß Entscheidungsträger eine doppelte Le-
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gitimation durch die Mitglieder der Schale,

der sie selbst angehören, und zugleich durch
die Leiter der nächsten, weitergefaßten Schale -
erhalten. Im Hinbtick auf die Historie und die

gewachsenen Strukturen schlage ich folgende

Regelungen vor (Anforderung 10 Professionali-

sierung):

Bestellung de s Institutsleiters

Der Institutsleiter sollte vom Dekan ernannt
werden.

WahI des Dekans

Der Dekan ist vom Fachbereich auf Vorschlag
des Rektors zrt wählen.l1'4l Bereits das Vor-

schlagsrecht des Rektors verschafft der Position

des Dekans eine besondere Bedeutung. Die Su-

che und Auswahl wird selbstverständlich in en-

ger Kommunikation mit dem Fachbereich zrt

erfolgen haben. Gleichzeitig wird aber auch
verstärkt nach anderen Kriterien als bisher ent-
schieden werden.

Das Gehalt ist durch eine beachtliche Zulage

aufzuwerten (Minimum DM L0.000 p.a.).

Wahl des Rektors

Dert Rektor wird von einem noch näher zu cha-

rakterisierenden Universitätsrat gewählt. Er

kann, muß aber nicht Mitglied der Universität
sein. Seine Qualifikation wird nicht generell

vorgeschrieben, allerdings hat sich die Erfah-
rung als Hochschullehrer sowohl national wie
international als entscheidende Voraussetzung
erwiesen. Wesentlich ist, daß er sich für seine

Leistungen nt verantworten hat. Selbstver-

ständlich hat der Universitätsrat auch die Frage

der Akzeptanz des Kandidaten in der Universi-
tät zu berücksichtigen.

Die Wahl des Rektors durch den Universitäts-
rat ermöglicht auch eine weitere Professionali-
sierung der Amtsinhaber. Auf diese Weise eröff-
net sich eine Karriere als Rektor, da ein Wech-

sel der Rektoren an andere Universitäten
ermögticht wird. Zwar sehen die Präsidialver-
fassungen dies in etlichen Bundesländern be-

reits jetzt vor. Faktisch kommt es aber nicht zu

einer Fluktuation, da ein amtierender Rektor
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einer Universität sich wegen der durch das jet-
zige Wahlverfahren nicht gesicherten Vertrau-
lichkeit bei einer anderen Universität nicht be-
werben wird. Bei einem Scheitern ist sein Sta-
tus in der eigenen Universität absolut ge-
schwächt. Ein kleines Gremium wie der
Universitätsrat, gegebenenfalls noch mit einer
Kandidatenfrndungskommission kann hier wir-
kungsvoller arbeiten. Das Einkommen des Rek-
tors ist mit dem Universitätsrat auszuhandeln.

Besetzung und Aufgaben des Uniaersitcitsrats

Dem Universitätsrat kommt eine völlig neue
Verantwortung zu. Dies muß sich auch in der
Auswahl der Mitglieder niederschlagen. Not-
wendig sind Persönlichkeiten, die sich durch
Lebenslauf und derzeitige Stellung in einer be-
sonderen Weise für die Universität verantwort-
lich fühlen. Hierfür kommen Vertreter aus Wis-
senschaft, Wirtschaft (Arbeitgeberverbände,
Gewerkschaften) und Politik in Betracht,r die
gleichzeitig verschiedene Ansprüche der Gesell-
schaft repräsentieren. Wünschenswert wären
erfolgreiche Studienabgänger der jeweiligen
Universität. Begleitend ist allerdings ein Weiter-
bildungsangebot notwendig, das sie mit den be-
sonderen Bedingungen von Universitäten
etwa im Haushalts- und Personalrecht, der
Strategieplanung u.ä. = vertraut macht. Etliche
Aufgaben, die derzeit vom Ministerium, aber
auch von den Universitäten selbst wahrgenom-
men werden, sind auf den Universitätsrat ztl
übertragen. Insgesamt könnte das Aufgaben-
spektrum eines Universitätsrats folgenderma-
ßen aussehen: [15l

o Wahl und Bestellung der Hochschulleitung
o Genehmigung der Ernennung, Beförderung

und Entlassung von Professoren
. Genehmigung der Einrichtung, Umwidmung

und Aufhebung von Professuren
o Errichtung / Schließung von Fachbereichen

und Studiengängen
o Genehmigung der Prüfungs-, Promotions-

und Habilitationsordnungen sowie der Studi-
enordnungen

o Genehmigung und Kontrolle des Haushalts
o Entgegennahme und Verabschiedung des Re-

chenschaftsberichts
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o Kontrolle des Rektors nach Zielvereinbarung
o Genehmigung der Grundordnung
o allgemeine Schwerpunktsetzungen der Uni-

versität (Strategische Planurg)
o Bindeglied zwischen Universität und Gesell-

schaft, Wirtschaft
o Schlichtungsstelle bei Streitigkeiten um

Grundsatzfragen'bzw. Problemen mit weitrei-
chender Bedeutung.

5.2. Mittelzuweisung

An die Zielvereinbarungen auf jeder Ebene ist
die Zuweisung von Personal- und Sachmitteln
ebenso wie Investitionsmitteln zu knüpfen. Da-
bei müssen sowohl zusätzliche Mittel bei an-
spruchsvollen neuen Zielen zugewiesen werden
wie auch Mittel gestrichen werden bei Nicht-
erreichen von Zielen. Mittelbedarf und Leistung
müssen dann nicht mehr nur einmal (bei der
Berufung) nachgewiesen werden, sondern per-
manent. Entscheidend ist, daß bei dem hier vor-
geschlagenen Modell die Zieldefinition, die
Grundlage für die Leistungsbeurteilung ist, au-
tonom innerhalb der Universität erfolgt und
nicht wie in anderen Modellvorstellungen von
Dritten (Ministerialbürokratie, Politik).

Mit dem Recht der Mittelzuweisung für die
Institutsleiter, die Dekane und den Rektor auf
der Basis der nachvollziehbaren und operatio-
nal definierten Ziele und Zielkontrollen wach-
sen diesen Instanzen auch zusätzliche Macht-
mittel zrJr Umsetzung des Gesamtkonzeptes zu.
Gleichzeitig wird der Wilkür oder einer Gleich-
verteilung entgegengewirkt. Die Möglichkeit zur
Profilierung von Instituten, Fachbereichen und
Universitäten ist gegeben.

6. Duale Aufbauorganisation

Während vom Ablauf her das Instrument der
Zielvereinbarung eine angemessene Lösung für
die Organisationsproblematik von Universitäten
darstellt, ist zu fragen, inwieweit die Strukturie-
rung in fachbezogene, nach Disziplinen geord-
nete Subsysteme sinnvoll ist. [16] Etliches
spricht dafür, die Universität stärker nach ihren
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Aufgaben in Lehre und Forschung ztJ unter-
gliedern als in einzelnen Disziplinen. Dies

würde eine duale Organisationsstruktur erge-
ben, in der Mitglieder gegebenenfalls zweifach
eingebunden sind.

6.L Lehre

Die Lehre ist nach Studiengängen ztr struktu-
rieren, d. h. alle Lehrkräfte eines Studiengangs
bilden eine organisatorische Einheit (>Fachbe-

reich Lehre<<). Diese >>Fachbereiche Lehre<< sind
überwiegend unidisziplinär ausgerichtet. Ihre
Einheiten sind relativ stabil, da sich die Mit-
glieder eines >Fachbereichs Lehre<< nur dann
ändern, werrn der Studiengang geändert wird.
Wichtigste Aufgabe des >Fachbereichs Lehre<<

ist die Entwicklung des Curriculums, die Koor-
dination der Lehre und die Organisation der
Prtifungen. Die Leitungsinstanz einer derarti-
gen Einheit kann Studiendekan genannt wer-
den.

6.2. Forschung

Im Bereich der Forschung dagegen sollte die
Universität nach Forschungsprogrammen un-
tergliedert sein (>>Fachbereich Forschung<<).

Diese mtißten den Anforderungen der Gesell-
schaft entsprechend, weitestgehend multidiszi-
plinär tLTl besetzt sein. Aufgrund von kurzfristi-
geren Anderungen in der Forschungsrichtung
und den Probleminhalten sind die >>Fachberei-

che Forschung( von ihrer personellen Mitglied-
schaft her flexibler ztr gestalten. Eine Person
oder ein Lehrstuhl kann darüber hinaus in
mehreren >>Fachbereichen Forschung< Mitglied
sein.

Eine derartige flexible Organisationsstruktur
würde eher als bisher den Anforderungen der
Gesellschaft nach interdisziplinärer Lösung von
Problemen entsprechen können. Darüber hin-
aus wäre auch eine organisatorische Konzen-
tration auf die Lehre gegeben. Strategie- und
Zielbildung wiirden, wie im vorigen Abschnitt
beschrieben, sowohl im >>Fachbereich Lehre<<

wie im >Fachbereich Forschung(( zut erfolgen
haben. Dem möglichen Einwand, die Mitglieder
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der Universität würden ihre Einbindung in die

Fach-Community verlieren, kann durch den

empirischen Befund begegnet werden, daß die-
ser Bezug weltweit und insbesondere in
Deutschland in den Fachgesellschaften und ge-

rade nicht in der Universität gesucht wird. t18I
ZieL einer dualen Aufbaustruktur wäre es, die

Einbindung aufgabenbezogen zv organisieren.

7. Ausblick

Mit den hier diskutierten Koordinations- und
Strukturierungsmerkmalen sind einige wesent-
liche Anforderungen an eine neue Organisati-
onsstruktur von Hochschulen angesprochen.
Sie müssen gesehen werden vor dem Hinter-
grund einer erweiterten Hochschulautonomie,
wie sie derzeit innerhalb wie außerhalb der
Hochschulen gefordert wird. Gute Chancen nr
ihrer Realisierung bestehen im mancherorts be-
reits beschrittenen Weg zu einer Globalisierung
der Haushalte sowie in den Überlegungen zrtr
Einrichtung von Hochschulräten, die inzwi-
schen in viele Reformvorschläge Eingang ge-

funden haben.

Anmerkungen

[1] Dazu auch van Vught (1997).

t2l Vgl. Mtiller-Böling (L995).

t3l Vgl. Grochla (1978), S. 31ff.
t4l Siehe stellvertretend für die organisationswissen-

schaftliche Literatur Kieser/I(ubicek (I99 2) .

tSl So etwa an der Universität Dortmund. In dieser
Verfahrensrichtlinie sind die Termine für Antrag-
stellung zur Freigabe der Professur beim Rektorat
im Falle einer anstehenden Emeritierung, Regeln
zur Bildung der Berufungskommission unter dem
Gesichtspunkt der Frauenförderrichtlinien bis hin
zu Gliederungsregeln für die Senatsvorlage enthal-
ten.

[6] Beispiel: die OP-Schwester, die aufgrund ihrer Aus-
bildung ohne tiefergehende vorherige Absprache
mit jedem Arzt arbeiten kann.

[7] Das CHE hat in einem gemeinsamen Projekt mit
der Fachhochschule Hamburg konkrete Vorschläge
zur Bildung einer Organisationskultur erarbeitet.

[8] So die Ziele der Columbia Business School, New
York, in der jeder Wissenschaftler sein For-
schungs- und Lehrprogramm an diesen >>4 großen
I<< auszurichten hat. Vgl. Rühli (L994).
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t9l Vgl. dazu Müller-Böling (1994), S. 272ff.
l10l Vgl.Witte (1973).

t11l Vgl. Likert (196L).

l12l Vgl. auch Staehle (L990), 5.787 f und S. 855 sowie
Welge (1988), S. 333ff.

tt3l Dies gilt auch für die Instanz >Träger der Hoch-
schule<< in Form des Hochschulrats.

lL4l Nicht so weitgehend Alewell (1993), der dem Rek-
tor lediglich ein Anhörungs- und Widerspruchs-
recht einräumen will.

tt5l Hierzu detaillierter, Wissenschaftlicher Beirat
(re97).

t16l Vgl. Dazu auch Brinkmann (1996).

ILTI Mittelstraß spricht von Transdisziplinarität, die
sich von ihren disziplinären Grenzen löst und ihre
Probleme disziplinunabhängig definiert und löst;
vgl. Mittelstraß (1998), S.72ff.

t18l Vgl. Enders/Teichler (L995).
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